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Betrifft 

Kundmachung zur Festlegung eines HPAI-Risikogebietes (Geflügelpest) -  
Gebiet mit stark erhöhtem Risiko 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
Mit Kundmachung zur Festlegung von Gebieten mit stark erhöhtem Risiko (AVN: 2025-

0.943.697) vom 19.11.2025 wurde gemäß § 8 Abs. 1 der Vogelgesundheitsverordnung, 

BGBl. II Nr. 303/2024 der gesamte Bezirk Krems mit 20. November 2025 zum Gebiet 

mit stark erhöhtem Risiko erklärt.  

 

Aktuelle Informationen, eine Suche nach Risikogebieten und eine interaktive Karte dazu 

finden Sie auf der Homepage des Landes NÖ: 

https://noe.gv.at/noe/Veterinaer/Vogelgrippe.html 

 

In HPAI-Risikogebieten, die als Gebiete mit stark erhöhtem Risiko ausgewiesen sind, sind 

gehaltene Vögel dauerhaft in Stallungen oder jedenfalls in geschlossenen 

Haltungsvorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, so zu halten, dass der 

Kontakt zu wild lebenden Vögeln und deren Kot bestmöglich hintangehalten wird und zu 

wild lebenden Wasservögeln jedenfalls ausgeschlossen ist. 

 
 

Ausgenommen von den oben genannten Anforderungen sind Betriebe oder 

Haushalte, in denen weniger als 50 Vögel oder ausschließlich Heimtiere 

gehalten werden oder es sich um zoologische Gärten, Zirkusse oder 

Versuchslaboratorien handelt. 
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Für Betriebe im Bezirk Krems mit weniger als 50 Vögeln gilt jedenfalls weiterhin: 
 

Enten und Gänse sind so von anderen Vögeln getrennt zu halten, dass ein direkter und 

indirekter Kontakt ausgeschlossen ist und  
 

• entweder  

o das Geflügel durch Netze, Dächer, horizontal angebrachte Gewebe oder andere 

geeignete Mittel vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt ist oder  

o die Fütterung und Tränkung der Tiere nur im Stall oder unter einem Unterstand 

erfolgt, der das Zufliegen von Wildvögeln erschwert und verhindert, dass 

Wildvögel mit Futter oder Wasser, das für Geflügel und andere in 

Gefangenschaft gehaltene Vögel bestimmt ist, in Berührung kommt und die 

Ausläufe gegenüber Oberflächengewässern, an denen sich wild lebende 

Wasservögel aufhalten können, ausbruchssicher abgezäunt sind.  
 

• Die Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für 

Oberflächenwasser, zu dem wild lebende Vögel Zugang haben, erfolgen.  
 

• Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften 

hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen. 
 

 

• Besondere Meldepflichten:  

o Abfall der Futter- und Wasseraufnahme von mehr als 20 %  

o Abfall der Eierproduktion um mehr als 5 % für mehr als 2 Tage 

o Mortalitätsrate höher als 3 % in einer Woche. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen! 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. S t ö g e r 
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